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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

27.09.1988 

Geschäftszahl 

5Ob581/88 

Norm 

ABGB  §1295 IId4a 

Rechtssatz 

Die "Notsturzregel", ein Schifahrer sei verpflichtet, den drohenden Zusammenstoß mit einem anderen durch 
rechtzeitiges Hinwerfen zu verhindern oder zumindest die Anprallwucht zu verringern, ist umstritten, da sich der 
Schifahrer durch das Fallenlassen in der Regel jeder weiteren Möglichkeit begibt, dem Hindernis auszuweichen. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1988/09/27 5  Ob   581/88 

Veröff: ZVR 1989/29 S 48 = SZ 61/201 
 

Rechtssatznummer 

RS0023872 


